  Ce Be eF
Club behinderter und ihrer Freunde Rheinisch Bergischer Kreis e.V.

SATZUNG

§  1
Name und Sitz
(1) Der Verein führt den Namen –Ce Be eF –Club Behinderter und ihrer Freunde

Rhein.- Berg. Kreis e.V. (Eingetragener, gemeinnütziger Verein).

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Bergisch Gladbach

§  2
Zweck
(1) Der Verein dient der Rehabilitation Behinderter. Insbesondere soll er die Eigeninitiative Behinderter wecken und stärken, zur Teilnahme am Leben  der Gemeinschaft ermutigen und zur Integration der Behinderten in der Gesellschaft beitragen. Er bezweckt gegenseitige Hilfe seiner Mitglieder und Förderung des Verständnisses zwischen Behinderten und Nichtbehinderten.
(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des § 18 des Steueranpassungsgesetzes und der Gemeinnützigkeitsverordnung vom 24.12.1953

§  3
Mitglieder
(1) Mitglieder des Vereins können natürliche und juristische Personen werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag von Mitgliedern beschließt der Vorstand.
(3) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss. Der Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung. Über den Ausschluss, der bei vereinsschädigendem Verhalten erfolgt, beschließt der Vorstand einstimmig.
(4) Die Mitgliedschaft endet ebenfalls, wenn ein Mitglied trotz schriftlicher Mahnung und Hinweis auf die Ausschlussmöglichkeit bis Ende des Jahres mit dem fälligen Jahresbeitrag in Verzug ist.

§  4
Organe

 Organe des Vereins sind 


     die Mitgliederversammlung 


     der Vorstand
§  5
Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung wird auf Antrag von 

      
zwei Vorstandsmitgliedern 

      
oder

           einem Drittel der Mitglieder des Vereins 
      schriftlich mit einer Frist von 14 Kalendertagen einberufen, 

      jedoch mindestens einmal in Jahr
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(2)  Die Leitung der Mitgliederversammlung erfolgt durch

      
den 1. Vorsitzenden, oder
seinem Stellvertreter, oder
           von den anwesenden Mitgliedern gewählten Versammlungsleiter.

  (3)  Mitglieder, die juristische Personen sind, werden durch einen mit schriftlicher 

        Vollmacht, versehenen Beauftragten vertreten. Natürliche Personen können sich

        durch Vereinsmitglieder mit schriftlicher Vollmacht vertreten lassen, jedoch darf ein

        Mitglied nicht mehr als ein weiteres Mitglied vertreten. Die Delegierung muss der

     Mitgliederversammlung zu beginn schriftlich vorliegen.
          (4)  Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne

      Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
(5)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der 
      abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der Satzung und des
      Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
      gültigen Stimmen erforderlich. 
(6)  Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden in einem Protokoll niedergelegt
      und vom Versammlungsleiter, sowie von einem weiteren Vereinsmitglied
      unterschrieben.

§  6
Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus  

1. dem 1. Vorsitzenden


      2. seinem Stellvertreter


      3. dem Finanzverwalter


      4. seinem Stellvertreter sowie 


      5. dem Protokollführer


(2)  Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre gewählt. Er

       bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstandes im Amt. Beim vorzeitigen

      Ausscheiden von Vorstandsmitgliedern hat der Restvorstand das Recht der Zuwahl.
(3)  Der Vorstand ist verantwortlich für die Geschäftsführung des Vereins. Die
      gerichtliche und außergerichtliche Vertretung im Sinne  des § 26 BGB erfolgt durch
      den 1.Vorsitzenden oder durch seinen Stellvertreter.
      Für finanzielle Angelegenheiten ist die Zustimmung des Finanzverwalters oder seines
      Stellvertreters erforderlich.
          (4)  Der Gesamtvorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Vorstandsmitglieder

vertreten sind.
          (5)  Über die Beschlüsse des Vorstandes ist ein Protokoll anzufertigen das von zwei

Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen ist.
  (6)  Zwei Kassenprüfer, die nicht Mitglieder des Vorstands sein dürfen, werden diesem

beigeordnet. Die Kassenprüfer müssen jährlich neu von der Mitgliederversammlung gewählt werden.
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  (7)  Die Vertretungsmacht des Vorstands ist mit Wirkung gegen Dritte in der Weise

beschränkt (§ 26 Abs. 2. Satz 2. BGB), dass über Kreditaufnahme die Zustimmung des Gesamtvorstandes einstimmig erforderlich ist.

§  7
Finanzen

(1) Die Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben erhält der Verein durch Mitgliedsbeiträge,

Geld- und Sachspenden sowie sonstige Zuwendungen.
(2) Die Höhe des jährlichen Mitgliedsbeitrags ist zum 31.März fällig. Der Beitrag kann

      erlassen werden.
(3) Über die Verwendung der Mittel im Rahmen der satzungsmäßigen Zwecke entscheidet der Vorstand.
(4) Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins erhalten sie nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sachanlagen zurück. Es darf keine Person durch überhöhte Verwaltungsausgaben oder durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins widersprechen oder unverhältnismäßig hohe Vergütung begünstigt werden.

§  8
Satzungsänderung  und Auflösung
(1) Eine Satzungsänderung oder Auflösung des Vereins kann nur von der

       Mitgliederversammlung mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln beschlossen

       werden.
(2) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vereinsvermögen an den I.H.H.O. - International Handicapped Holidays Organisation, Gemeinnütziger eingetragener Verein  (Internationale Organisation – Ferien für Behinderte), die es im Sinne des § 2 dieser Satzung zu verwenden hat.

§  9
Geschäftsjahr


      Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Diese Satzung wurde am 14.11.2008 von der Mitgliederversammlung verabschiedet. 

